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Anerkennung versus Anrechnung

Eine Gegenüberstellung von „Anerkennung“ und „Anrech-
nung“ bedarf zunächst einer getrennten Betrachtung der bei-
den Begriffe: Der Begriff „Anerkennung“ wird im alltagssprach-
lichen Wortgebrauch als Synonym für die Wertschätzung einer 
Person und/oder ihrer Leistung verwendet, während der Be-
griff „Anrechnung“ als die Berücksichtigung bestimmter Leis-
tungen verstanden wird (vgl. Regenbogen; Meyer 2013, S. 41). Durch 
das Wort „Wertschätzung“ ist der Begriff „Anerkennung“ nor-
mativ konnotiert, „Anrechnung“ weist hingegen eine neutrale 
Begriffsverwendung auf, da das Wort „Berücksichtigung“ kein 
Urteil darüber enthält, auf welche Weise die Leistungen be-
dacht werden.

Im Gegensatz zum Begriff Anrechnung, der keine diszipli-
nenspezifischen Verwendungsweisen aufweist, erfährt der An-
erkennungsbegriff in wissenschaftlichen Disziplinen von ver-
schiedenen Seiten Aufmerksamkeit: Er wird vor allem in der 
Philosophie, aber zunehmend auch in der Soziologie, der Päda-
gogik, der Psychologie und den Kulturwissenschaften sowie in 
den Rechtswissenschaften verwendet. Im Kontext beruflicher 
Bildung liegt der Fokus auf dem juristischen Wortgebrauch von 
Anerkennung als der Bestätigung, Beglaubigung, Bescheini-
gung bzw. Legalisierung einer bestimmten Gegebenheit (vgl. 

Frischmann 2009, S. 146, 148).

Somit ist mit einer beruflichen Anerkennung die Vergabe 
eines Zertifikats verbunden, welches in Deutschland entweder 
zu einer Ausübung einer bestimmten Tätigkeit (Anerkennung 
von ausländischen Qualifikationen) oder dem Zugang zu einem 
Bildungsgang (Anerkennung beruflicher Qualifikationen als 
Hochschulreife) berechtigt. Als Grundlage eines Anerkennungs-

prozesses werden allerdings lediglich Qualifikationen, d. h. for-
male Lernergebnisse berücksichtigt. Mit einer Anrechnung hin-
gegen kann auch die Berücksichtigung von non-formalen oder 
informellen Lernergebnissen verbunden sein. Allerdings erfolgt 
durch eine Anrechnung keine vollständige Gleichstellung mit 
einer formalen Qualifikation und somit auch keine Zertifikat-
vergabe wie bei der Anerkennung. Die Leistungen werden le-
diglich in der Hinsicht berücksichtigt, dass sich eigentlich obli-
gatorische Lernzeiten verkürzen, bspw. bei der Zulassung zur 
„Externenprüfung“ oder bei der Verkürzung der Ausbildungs-
zeit nach § 8 BBiG (vgl. Dehnbostel; Seidel & Stamm-Riemer 2010, S. 18f.).
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